
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managementplan f¿r das Natura 2000-Teilgebiet  
St. Margarethener Kogel ð Rºmersteinbruch  
(Teilgebiet von AT1110137) 

2. aktualisierte Auflage 

Im Rahmen des Projektes: ăBiodiversitªtshotspot Trockenrasenò (2024-2025) von 
Umweltdachverband und PANNATURA 

 

Dezember 2025 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Aktualisierung Managementplan Natura 2000-Teilgebiet 

St. Margarethen Kogel ς Römersteinbruch (Teilgebiet von AT1110137) 

Auftraggeber: Umweltdachverband 

Projektleitung: Stefan Fleischmann MSc. 

Autoren: Mag. Markus Staudinger - AVL 

Dr. Ingo Korner - AVL 

Stefan Fleischmann MSc. - Umweltdachverband 

Finanzierung: Gefördert durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums Land- und 

Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 

Datum: 15.01.2026 

 

Durchführung: 

AVL ς Arbeitsgemeinschaft Vegetationsökologie & Landschaftsplanung GmbH 

Köstlergasse 7/1/23B 

1060 Wien 

Homepage: http://www.a-v-l.at/ 

  

http://www.a-v-l.at/


Inhalt 
1 Einleitung und Aufgabenstellung ..................................................................................................................................... 1 

2. Bestandsanalyse ...................................................................................................................................................................... 2 

3. Gebietsmanagement ..........................................................................................................................................................10 

Burgenländisches Naturschutzgesetz 1990 (Fassung 2022) .........................................................................10 

Der Kogel St. Margarethen ς Ziele und Maßnahmen ......................................................................................12 

40A0* Peripannonische Gebüsche ......................................................................................................................13 

6110* Kalk-Pioniertrockenrasen ...........................................................................................................................13 

6190 Lückiges pannonisches Grasland................................................................................................................13 

6210 Trocken- und Halbtrockenrasen ................................................................................................................14 

6240* Osteuropäische Steppen ............................................................................................................................16 

91H0* Flaumeichen-Buschwald .............................................................................................................................17 

4. Maßnahmen und Evaluierung 2025 ...........................................................................................................................23 

Umsetzung von Maßnahmen 2025 ............................................................................................................................23 

Evaluierung und Empfehlung .........................................................................................................................................25 

 



KAPITEL 1 EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

Seite 1 von 26 

ΝШEŔŰũĲŔƣƨŰŊШƨŰĬШ ƨŉŊċĤĲŰƚƣĲũũƨŰŊ 
Im Natura -2000-¢ŜƛƭƎŜōƛŜǘ α{ǘΦ aŀǊƎŀǊŜǘƘŜƴ YƻƎŜƭ ς wǀƳŜǊǎǘŜƛƴōǊǳŎƘά ό¢ŜƛƭƎŜōƛŜǘ Ǿƻƴ 

AT1110137) kommen wertvolle Trocken- und Halbtrockenrasenlebensräume vor, deren Qualität 

und Erhaltungszustand wesentlich von Nutzung und Pflege abhängen. In den vergangenen Jahren 

haben Sukzessionsprozesse ς insbesondere Verbuschung und die Ausbreitung von Gehölzen ς in 

Teilbereichen zu Veränderungen geführt, die für die Erhaltung und Entwicklung der 

Offenlandlebensräume relevant sind.  

5ŜǊ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘǇƭŀƴ ǿǳǊŘŜ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘŜǎ α.ƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŅǘǎƘƻǘǎǇƻǘ 

¢ǊƻŎƪŜƴǊŀǎŜƴά όнлнпς2025) erarbeitet. Projektträger sind der Umweltdachverband und 

PANNATURA (Esterhazy) als Grundeigentümer am Kogel St. Margarethen, die fachliche 

Bearbeitung erfolgt durch AVL.  

 Aufbauend auf den Erhebungen und Ergebnissen des Managementplans 2015 (AVL) werden die 

fachlichen Grundlagen im vorliegenden Dokument aktualisiert und an die aktuellen Entwicklungen 

auf der Fläche angepasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die im Projekt 2024ς2025 behandelte 

Projektfläche größtenteils, jedoch nicht vollständig mit der Abgrenzung des Managementplans 

2015 übereinstimmt; die Aussagen, Bewertungen und Maßnahmen dieses Dokuments beziehen 

sich daher auf die in den folgenden Kapiteln ausgewiesenen Projektflächen und Teilbereiche.  

Ziel des Managementplans ist es, die Entwicklung der Lebensräume und ihrer Erhaltungszustände 

seit 2015 nachvollziehbar darzustellen und daraus konkrete, umsetzungsorientierte Maßnahmen 

abzuleiten, um die Trockenrasenlebensräume am Kogel St. Margarethen langfristig zu sichern und 

zu verbessern. Die Planung und Umsetzung erfolgte im laufenden fachlichen Austausch zwischen 

Grundeigentümerseite, Umweltdachverband und AVL; relevante Rahmenbedingungen werden 

dabei in die Maßnahmenlogik integriert.  

Der Managementplan ist inhaltlich so aufgebaut, dass Kapitel 2 den aktuellen Zustand der 

relevanten Lebensräume und Erhaltungszustände erhebt, darstellt und die Entwicklungen seit dem 

Managementplan 2015 nachvollziehbar macht. Kapitel 3 leitet daraus Ziele  für das 

Gebietsmanagement sowie empfohlene Maßnahmen ab und verortet diese in den ausgewiesenen 

Teilflächen. Kapitel 4 dokumentiert die im Jahr 2025 im Projektkontext tatsächlich umgesetzten 

Maßnahmen (insbesondere Entbuschung und Gehölzentfernung und eine erste Beweidung) und 

formuliert Empfehlungen für die weitere Pflege und Umsetzung über das Projektende hinaus.  

5ŀǎ tǊƻƧŜƪǘ α.ƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŅǘǎƘƻǘǎǇƻǘ ¢ǊƻŎƪŜƴǊŀǎŜƴά ǳƴŘ ŘŜǊ ŘŀǊŀǳǎ ƘƛŜǊ ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴŜ 

Managementplan wird gefördert durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums Land- und 

Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.  
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ΞЮШ7ĲƚƣċŰĬƚċŰċũǃƚĲ 
Die ersten Erhebungen im Gebiet erfolgten im Rahmen der Kartierung der FFH-Lebensraumtypen 

des Natura-нллл DŜōƛŜǘŜǎ αbŜǳǎƛŜŘƭŜǊǎŜŜ-{ŜŜǿƛƴƪŜƭά ƛƴ ŘŜƴ WŀƘǊŜƴ 2009 durch einen Mitautor 

des gegenständlichen Managementplanes (M. Staudinger). Wie in Abb.1 ersichtlich war der 

Großteil des Gebietes im Nordteil des Projektgebietes als FFH-LRT 6240* - Subpannonische 

Steppentrockenrasen zugeordnet. 

Im Zuge einer Neubearbeitung des pannonischen Graslandes (W ILLNER et al. 2013) stellte sich 

allerdings heraus, dass der bisher als charakterisierend für die pannonischen Trockenrasen geltende 

prioritäre FFH-Typ 6240* viel seltener auftritt als bisher gedacht, da die lückigen Felstrockenrasen 

(pflanzensoziologisch als Fumano-Stipetum eriocaulis bezeichnet) dem, im zuge der Osterweiterung 

der EU (mit 23.09.2003) neu in das Natura-2000-Netzwerk aufgenommenen Lebensraumtyp 

6190 ς Lückiges pannonisches Grasland zuzurechnen ist.  

So ist auch der Hauptteil der Felsrasen im Projektgebiet pflanzensoziologisch dem Fumano-Stipetum 

eriocaulis zuzuordnen und somit dem FFH-LRT 6190, wie auch im Managementplan von Februar 

2015 bereits ausgewiesen.  

Es handelt sich bei diesem LRT um Felsrasen an trockenen, vorwiegend südexponierten Hängen 

über Kalk. Die Krautschicht ist zumeist lückig und oftmals tritt auch offener Kalkfels zutage. Im 

Vorfrühling finden sich zumeist auch zahlreiche annuelle Arten der Felsgrusgesellschaften des 

Alysso-Sedion albi (FFH-Typ 6110), mit denen meist enge, kaum auflösbare Verzahnungen vorliegen. 

Typisch für die Gesellschaft ist das Vorkommen von Melica ciliata und Festuca stricta, sowie Pulsatilla 

grandis, Globularia cordifolia, Galium lucidum, Leontodon incanus, Allium sphaerocephalon und Ononis 

pusilla. An Standorten mit offenen Felsflächen tritt auffallend häufig Minuartia setacea auf.  

An etwas tiefergründigen und oft wenig geneigten Standorten findet sich im Projektgebiet das erst 

vor kurzem als eigenständige Gesellschaft erkannte Scorzonero austriacae-Caricetum humilis 

(W ILLNER et al. 2013) auf. Die Gesellschaft ist zumeist von Carex humilis und Festuca rupicola 

dominiert und durch das Auftreten von Arten wie Prunella grandiflora, Seseli annuum, Adonis vernalis, 

Linum catharticum, Carex caryophyllea, Scorzonera purpurea, Brachypodium pinnatum, Briza media, 

Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Salvia pratensis, Carlina acaulis, Hypochaeris maculata, Stipa 

joannis, Aster amellus und Linum flavum gegenüber dem Fumano-Stipetum eriocaulis gekennzeichnet. 

Im Gebiet tritt das Scorzonero austriacae-Caricetum humilis unter anderem im Bereich nördlich des 

Parkplatzes in den von Bromus erectus und Festuca rupicola dominierten Bereichen, sowie westlich 

des kleinen, aufgelassenen Steinbruches. In sehr typischer Ausbildung ist die Gesellschaft am 

Westabhang westlich des Heimkehrerkreuzes zu finden. Im Gebiet charakterisierend für diese 



KAPITEL 2. BESTANDSANALYSE 

Seite 3 von 26 

Gesellschaft sind die Carex humilis-reichen, aber höherwüchsigen Bestände mit Bromus erectus, 

Avenula pratensis, Festuca rupicola und Bothriochloa ischaemum. 

 

Abbildung 1: Ausweisungen von FFH-LRT im Nordteil des Projektgebietes aus dem Jahr 2009, mit vorherrschenden Steppen-Trockenrasen, 
bei denen es sich allerdings um Komplexbiotope mit bis zu drei unterschiedlichen FFH-LRT. 

 

Abbildung 2: Erhaltungsgrade der einzelnen Flächen der unterschiedlichen FFH-LRT im Nordteil des Projektgebietes. 
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Eine etwas detailliertere Kartierung der Trockenrasen und Felstrockenrasen am Kogelberg erfolgte 

im Rahmen einer UVE zur Erweiterung des Steinbruchs am Kogelberg im Jahr 2013. (mit 

Ergänzungen 2015). Wie in Abb. 2 dargestellt, wurden die flachgründigen Bereiche korrekterweise 

als FFH-LRT 6190 ausgewiesen, der gesamte Westhang allerdings als Halbtrockenrasen (FFH-LRT 

6210). Wie aus Abb.3 ersichtlich, waren die Bereiche des Westhanges zu diesem Zeitpunkt noch 

weitgehend offen und nur gering verbuscht. Der Erhaltungsgrad der Flächen wurde daher, analog 

wie bei der Ausweisung als FFH-LRT 6240* mit A bestimmt (siehe Abb.4). 

 

Abbildung 3: Ausweisungen von FFH-LRT im Nordteil des Projektgebietes aus den Jahren 2013-2015, mit vorherrschenden Fels-Trockenrasen 
(6190) und Halbtrockenrasen (6210). 

Halbtrockenrasen sind Wald-Ersatzgesellschaften, was sich in der zunehmenden Verbuschung der 

Fläche auch deutlich zeigt. Halbtrockenrasen können einzig durch eine kontinuierliche 

Bewirtschaftung oder Pflege in Form von Beweidung oder Mahd erhalten werden. Hören diese 

Eingriffe auf, entwickeln sie sich über verschiedene Verbuschungsstadien langsam zu 

Waldlebensräumen zurück.  

Diese Entwicklung ist derzeit am Westhang des Kogelberges zu beobachten. 

In Halbtrockenrasen dominieren Aufrechte Trespe ( Bromus erectus), Furchen-Schwingel 

(Festuca rupicola) oder Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum).  
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Abbildung 4: Erhaltungsgrade der FFH-LRT im Jahr 2013 

 

 
Abbildung 5: Situation 2011im Nordteil der Projektgebietes. Man beachte die noch offenen Verhältnisse am Westhang (FFH-LRT 6210 
EHZ A). Quelle: google earth 
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Abbildung 6: Im Jahr 2021 zeigt der Westteil bereits starke Verbuschungstendenzen. Quelle: google earth 

Durch die deutlich genaueren Abgrenzungen bei den Erhebungen im Jahr 2024 für die 

Aktualisierung des Managementplanes ergibt sich aktuell untenstehendes Bild (Abb. 5). Wobei 

durch die genauere Abgrenzung zentrale Teile der Fläche wieder den Osteuropäischen Steppen 

(FFH-LRT 6240* ) zugeordnet werden konnten. Diese zeichnen sich durch das dominante 

Auftreten von Haar-Pfriemengras (Stipa capillata) aus. Neu ausgewiesen wurden auch lichte 

Flaumeichen-Buschwälder des FFH-LRT 91H0, die sich zwischenzeitlich am Westhang entwickelt 

haben. 
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Abbildung 7: Verteilung der FFH-LRT im Nordteil der Fläche im Jahr 2024. 

 

Abbildung 8: Erhaltungsgrade der einzelnen Flächen und FFH-LRT im Jahr 2024 
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Wie aus den Abb. 8 -11 ersichtlich hat sich in den 11 Jahren seit 2013 eine deutliche 

Verschlechterung der Situation ergeben. Zahlreiche Flächen wurden mit dem Erhaltungsgrad B 

oder C belegt. 

Vergleicht man die Flächen der einzelnen Lebensraumtypen und ihre Erhaltungsgrade, so ergibt 

sich für den Nordteil des Projektgebiets folgendes Bild.  

 

Abbildung 9: Ausweisung von FFH-LRT und deren Erhaltungsgrade (A-C) bei der Erstkartierung im Jahr 2009 im Nordteil der Projektfläche. 

 

Abbildung 10: Ausweisung von FFH-LRT und deren Erhaltungsgrade (A-C) bei der Kartierung im Jahr 2013 im Nordteil der Projektfläche 
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Abbildung 11: Ausweisung von FFH-LRT und deren Erhaltungsgrade (A-C) bei der Detail-Kartierung im Jahr 2024 im Nordteil der 
Projektfläche 
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ΟЮШ]ĲĤŔĲƣƚůċŰċŊĲůĲŰƣ 
Das übergeordnete Ziel, welches von der FFH-Richtlinie vorgegeben wird, ist die Erhaltung oder 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Schutzgüter. Da in Natura 2000-

Gebieten mehrere, sich auch konkurrierende Schutzgüter vorhanden sein können, muss anhand 

der Erhaltungsziele auch eine Prioritätensetzung bzw. ein Ausgleich zwischen diesen Schutzgütern 

ermöglicht werden. 

Hierzu seien die relevanten rechtlichen Bestimmungen angeführt (für das Management des 

Gebietes relevante Absätze durch den Verfasser fett hervorgehoben): 

 

7ƨƖŊĲŰũęŰĬŔƚĦőĲƚШ ċƣƨƖƚĦőƨƣǍŊĲƚĲƣǍШΝΦΦΜШы[ċƚƚƨŰŊШΞΜΞΞь 
Ä 22 

Gebietsschutz nach der FFH-Richtlinie und VS-Richtlinie  

(1) Die folgenden Bestimmungen haben zum Ziel, durch Sicherung der biologischen Vielfalt im Burgenland 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Pflanzen- und Tierarten von gemeinschaftlichem 
Interesse beizutragen. 

(2) Die getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, nach Maßgabe der finanziellen Mittel einen günstigen 
Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Pflanzen- und Tierarten von 
gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen. 

(3) Der in Abs. 1 angeführte Zweck soll insbesondere erreicht werden: 

 a) durch Ausweisung von geschützten Lebensräumen (§ 22 a) oder von Europaschutzgebieten (§ 22 b) zur 
Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen 
Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse. Europaschutzgebiete sollen in das 
europªisch ºkologische Netz ñNatura 2000ò eingegliedert werden; 

 b) durch ein allgemeines Schutzsystem für bestimmte Pflanzen- und Tierarten; 

 c) durch Förderung von Landschaftselementen (Uferbereiche, Feldraine etc.); 

 d) durch die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse und durch die 
Förderung der erforderlichen Forschung und wissenschaftlichen Arbeit. 

(4) Die Begriffsbestimmungen des Art. 1 der Richtlinie 92/43/EWG finden auf die Bestimmungen der §§ 22 
bis 22 e Anwendung. 

(5) Die Landesregierung hat den Erhaltungszustand der in Art. 2 der FFH-Richtlinie genannten Arten und 
Lebensräume sowie der Vogelarten gemäß Art. 1 der VS-Richtlinie zu überwachen und zu dokumentieren. 
Natürliche Lebensräume und Arten, die nach der FFH-Richtlinie von prioritärer Bedeutung sind, sind besonders 
zu berücksichtigen. 

 

Ä 22c 

Schutz und Pflege von Europaschutzgebieten 

(2) Verschlechterungen der Lebensräume und der Habitate treten ein, wenn sich die Fläche, die der 
Lebensraum in diesem Gebiet einnimmt, verringert oder die spezifische Struktur und die spezifischen Funktionen, 
die für den langfristigen Fortbestand notwendig sind oder der günstige Erhaltungszustand der für den 
Lebensraum charakteristischen Arten im Verhältnis zum Ausgangszustand wesentlich oder nachhaltig 
beeinträchtigt werden. Die Verringerung der Fläche eines Lebensraumes ist im Verhältnis zur in dem jeweiligen 
Gebiet eingenommenen Gesamtfläche entsprechend dem Erhaltungszustand und der Funktion des betreffenden 
Lebensraumes zu beurteilen. 

Störungen der Arten erfolgen durch Maßnahmen, die eine langfristige, positive Entwicklung im Hinblick auf die 
Verbreitung, die Gefährdungssituation und Entwicklung der Population dieser Arten auf Grund wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Erfahrungen wesentlich oder nachhaltig beeinträchtigen können. 

Die Bewertung der Störungen und Verschlechterungen der natürlichen Lebensräume erfolgt anhand des Beitrages 
des Gebietes zur Kohªrenz des europªischen ºkologischen Netzes ĂNatura 2000ñ (Ä 22b Abs. 1). 
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(3) Für jedes Europaschutzgebiet oder Teile desselben ist ein Entwicklungs- und Pflegeplan 
(Managementplan) zu erstellen. Dieser hat die notwendigen Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen 
sowie einen Überwachungsplan (Monitoring) zu enthalten. Grundlage des Plans sind wissenschaftliche 
Erkenntnisse, insbesondere im Zusammenhang mit den in den Anhängen der VS-Richtlinie und der FFH-Richtlinie 
angeführten Lebensräumen und Arten, zu deren Schutz und Entwicklung der Entwicklungs- und Pflegeplan erstellt 
wird. 

(4) Bei der Erstellung des Entwicklungs- und Pflegeplanes sind die Grundeigentümerinnen und die 
Grundeigentümer, die betroffenen Gemeinden, die Burgenländische Landesumweltanwaltschaft, die für 
Agrarangelegenheiten, Forst-, Jagd- und Fischereiwesen zuständige Abteilung des Amtes der 
Burgenländischen Landesregierung, die Biologische Station Neusiedler See, die Burgenländische 
Landwirtschaftskammer sowie der Burgenländische Landesjagdverband und gegebenenfalls die zuständige 
Fischereirevierverwalterin oder der zuständige Fischereirevierverwalter (§ 4 der 2. Fischereiverordnung LGBl. 
Nr. 9/1953 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 26/1973) zeitgerecht in die Beratungen einzubinden. 

(5) Der Entwicklungs- und Pflegeplan ist von der Landesregierung in den betroffenen Gemeinden vier 
Wochen zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist im Landesamtsblatt für das Burgenland unter 
Hinweis auf § 48 zu verlautbaren. 

(6) Die Landesregierung hat dafür Sorge zu tragen, dass die zur Wahrung des Schutzzwecks und der 
Erhaltungsziele des Europaschutzgebietes festgelegten wesentlichen Inhalte des Entwicklungs- und 
Pflegeplans umgesetzt werden. Die damit verbundenen Maßnahmen sind grundsätzlich im Sinne einer 
Vereinbarung im Einvernehmen mit den Grundeigentümerinnen oder und Grundeigentümern oder 
sonstigen am Grundstück Berechtigten sowie den zur Ausübung der Jagd oder Fischerei Berechtigten 
durchzuführen. Wird einer Grundeigentümerin oder einem Grundeigentümer jedoch über Antrag eine 
Entschädigung im Sinne des § 48 zuerkannt, ist die Landesregierung nach Rechtskraft eines gemäß § 48 Abs. 3 
oder 4 erlassenen Bescheides berechtigt, solche Maßnahmen zu veranlassen. Die Grundeigentümerinnen und die 
Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte haben diese Maßnahmen zu dulden. 

 

Ä 22d 

Bewilligungen und Ausnahmen 

 

(7) Auf Maßnahmen, die mit dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung des Europaschutzgebietes 
im Sinne des Entwicklungs- und Pflegeplanes des § 22 c Abs. 3 unmittelbar in Verbindung stehen oder 
hierfür erforderlich sind, finden Einschränkungen der Verordnungen gemäß § 22 b keine Anwendung. 
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?ĲƖШuŸŊĲũШÉƣЮШ~ċƖŊċƖĲƣőĲŰШтШüŔĲũĲШƨŰĬШ~ċơŰċőůĲŰ 

Die Trocken- und Halbtrockenrasen am St. Margarethener Berg wurden traditionell beweidet. 

Dabei kamen sowohl Rinderherden als auch Schafe und Ziegen zum Einsatz. Die Herden wurden 

von Hirten täglich zu den Weideflächen getrieben und kehrten nachts wieder in die Stallungen im 

Ort zurück. Ab den 1960er Jahren brach die Viehzucht im Gebiet aber weitgehend zusammen 

und nur einzelne Zuchtbetriebe blieben bis in die Gegenwart erhalten, jedoch erfolgt keine 

Beweidung mehr und die Rinder werden zur Milchproduktion in Ställen gehalten. 

Erhaltungs- ǳƴŘ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎȊƛŜƭŜ ŦǸǊ Řŀǎ ƎŜǎŀƳǘŜ tǊƻƧŜƪǘƎŜōƛŜǘ αSt. Margarethener KƻƎŜƭά 

¶ Verbesserung des Erhaltungsgrades von Halbtrockenrasen durch größerflächige 

Entbuschungen und darauffolgende regelmäßige Beweidung. 

¶ Verbesserung des Erhaltungsgrades der primären Fels-Trockenrasen durch kleinflächige 

Schwendungen von ausläufertreibenden Gebüschen, um die Beschattung des licht- und 

temperaturangepassten Lebensraumes zu minimieren.  

¶ Verbesserung bzw. Sicherung des Erhaltungsgrades der Steppentrockenrasen durch 

Entfernung aufkommender, ausläufertreibender Gehölze 

¶ Entfernung der aufgekommenen Gehölze auf Weingartenbrachen und Organisation einer 

darauffolgenden extensiven Beweidung zur Herstellung von artenreichen 

Halbtrockenrasen. 

¶ Erhaltung ausgewählter beerentragender Sträucher als Nahrungs- und Bruthabitate für 

seltene bzw. gefährdete Vogelarten (v.a. Berberitze, Rosenarten, Weißdorn, Schlehe). 

¶ Erhaltung ausgewählter Flächen von Flaumeichenwäldern und Begünstigung einer 

Entwicklung zu strukturreichen Beständen. 

¶ Erhaltung von vernetzenden Strukturen wie Baumreihen, Hecken, Feldgehölzen und 

artenreichen Waldsäumen als Lebensraum bzw. Korridore für Nahrung suchende oder 

wandernde Tiere. 

¶ Erhaltung von natürlich entstandenen Geländestrukturen insbesondere auf extensiv 

genutztem Grünland wie Mulden, Rinnen, Gräben, Bodenwellen, Böschungen, Erhöhungen 

etc. (als Voraussetzung einer reichen standörtlichen Differenzierung von 

Pflanzengesellschaften) 

¶ Sicherung aller Höhlen und Stollen im Steinbruchgebiet als Winterquartier zahlreicher 

heimischer Fledermäuse 
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Bezugnahme auf die einzelnen FFH-Lebensraumtypen 

40A0* Peripannonische Gebüsche 

Es findet sich lediglich ein kleiner, allerdings sehr dichter, Bestand der Zwergweichsel 

(Prunus fruticosus) im Nordostteil der Projektfläche. Dieser Bestand ist weitgehend 

unberührt zu belassen. Die aufkommenden Hartriegelbüsche sollten entfernt werden. 

 

Abbildung 12: Bestand der Zwergweichsel (40A0) im Nordteil der Projektfläche. 

6110* Kalk-Pioniertrockenrasen 

Im Bereich der anstehenden Kalkfelsen wären vereinzelt sehr kleinflächige Bereiche diesem 

LRT zuzuordnen. Sie zeichnen sich durch Sukkulente wie Milder oder Weißer Mauerpfeffer 

(Sedum sexangulare, Sedum album), Einjährige wie etwa das Bleiche Hornkraut (Cerastium 

glutinosum) oder sehr charakteristisch die Borstenmiere (Minuartia setacea) aus. Auch der 

Steife Schwingel (Festuca stricta) besitzt im Bereich der anstehenden Kalke die 

Hauptvorkommen. Da der LRT-Typ aber derart eng mit den Felstrockenrasen des LRT 6190 

verzahnt ist, und oftmals auch nur wenige dm² Ausdehnung erreicht, wurde in der 

Detailkartierung auf eine gesonderte Ausweisung der LRT 6110 verzichtet und die 

Vorkommen unter den Fels-Trockenrasen subsumiert.  

Es sind keine Erhaltungsmaßnahmen notwendig. 

6190 Lückiges pannonisches Grasland 

Da es sich bei dem FFH-LRT um primäre Lebensräume handelt, sind Sicherungs- und 

Erhaltungsmaßnahmen an sich nicht notwendig. Vereinzelt sind im Lebensraum allerdings 

Bäume und Einzelsträucher charakteristisch. Eine überproportionale Ausbreitung von 

Gehölzen ist infolge von atmosphärischen Stickstoffeinträgen möglich (vor allem in 

Westexposition). Weiters ist eine gewisse Verschlechterung des Erhaltungsgrades, vor allem 
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kleinerer Flächen, durch zunehmende Beschattung verbuschender oder verwaldender 

Bereiche angrenzender Flächen anderer (sekundärer) Lebensraumtypen möglich. 

 

Abbildung 13: Felstrockenrasen (6190) konzentrieren sich auf die zentralen, leicht nach Südost exponierten Teile des Kogelberges. 

Erhaltungsmaßnahmen 

¶ Erhaltung des offenen Landschaftscharakters mit maximal vereinzeltem Baum- und 

Strauchbewuchs aus solitären Flaumeichen (Quercus pubescens), Schlehen und Weißdornen, 

sowie Wildrosen oder Berberitzen, als Brut- und Nahrungshabitat gefährdeter Vogelarten 

des Offenlandes, sowie als Lebensraum des stark gefährdeten Heckenwollafters 

(Eriogaster catax). 

¶ Entfernung von ausläufertreibenden Sträuchern wie Hartriegel (Cornus sanguinea), zu dicht 

wachsenden Schlehengebüschen, aufkommenden Flaumeichen, sowie generell den 

Offenlandschaftscharakter beeinträchtigenden Gehölzen. Die entfernten Gehölze müssen 

entfernt werden, da ansonsten im Schutz des Schnittgutes vermehrt neue Schösslinge 

unterschiedlicher Gehölze aufkommen können. 

¶ Eine extensive Beweidung ist durchaus möglich, wenn auch nicht zwingend 

6210 Trocken- und Halbtrockenrasen 

Bei den Halbtrockenrasen handelt es sich um sekundäre Lebensräume. Das heißt sie würden 

ohne Bewirtschaftung verwalden. Dies ist, vor allem am Westhang des Kogelberges 

eindrücklich zu beobachten. Idealerweise weist der Lebensraum auch eine Strukturierung 

durch Einzelsträucher auf, was sinnvollerweise nur über eine Beweidung gewährleistet 

werden kann. Da der Lebensraumtyp große Flächen einnimmt ist er als Hauptlebensraumtyp 
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für die im Gebiet vorkommenden, gefährdete Vogelarten wie Wiedehopf (Upupa epops), 

Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) oder Neuntöter 

(Lanius collurio) von Bedeutung. Ferner ist auch der Heckenwollafter (Eriogaster catax) auf 

einzelne Weißdorn- und Schlehengebüsche als Lebensraum angewiesen. 

 

Abbildung 14: Der Großteil der Halbtrockenrasen im Gebiet (rot unterlegt) weisen infolge der zunehmenden Verbuschung einen 
schlechten Erhaltungsgrad auf (C). 

Erhaltungsmaßnahmen 

¶ Entfernen von aufkommenden Flaumeichen, Hartriegelsträuchern, Ligustern und zu dicht 

stehenden Weißdorn- und Schlehengruppen. Die entfernten Gehölze müssen 

abtransportiert werden, um keine zusätzliche Eutrophierung der Flächen zuzulassen. 

¶ Damit ein strukturierter Offenlandcharakter, wie er für die vorkommenden gefährdeten 

Vogelarten des Projektgebietes von Bedeutung ist, zu ermöglichen, ist eine Wiederaufnahme 

der Beweidung unumgänglich, da es ansonsten mittelfristig zu einer vollständigen Verwaldung 

der Flächen des Lebensraumtyps kommt.  

Für eine effektive Beweidung, die die Verbuschung merklich hintanhalten würde, ist von 0,3 

Großvieheinheiten (GVE) pro Hektar über einen Zeitraum von 6 Wochen auszugehen. Die 

Beweidungsintensität sollte also eher gering sein. Die Beweidung muss ohne Zufüttern 

erfolgen. Die Beweidung der Halbtrockenrasen sollte nicht vor Anfang Mai, die der 

Steppenrasen (insbesondere mit Pfriemengras) ab Anfang Juli erfolgen und in den 
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Wintermonaten unterbleiben (Beweidung bis Ende Oktober max. November). Um die 

Beweidungsintensität steuern zu können ist koppeln durchaus sinnvoll. 

¶  Eine Neu-Schaffung des Lebensraumtyps ist auf ehemaligen, jetzt verbuschenden, Acker- 

und Weingartenflächen möglich. 

6240* Osteuropäische Steppen 

Aus der Feinkartierung 2024 ergab sich, dass im zentralen Teil doch größere Bereiche dem 

LRT 6240* zuzuordnen sind (vgl. Abb. 15), und zwar jene Bereiche mit dominierendem oder 

zumindest häufigem Pfriemengras (Stipa capillata). Die Bestände sind auch deutlich 

hochwüchsiger und weisen eine dichtere Deckung der Krautschicht auf, als diejenigen der 

Felstrockenrasen. Inwieweit diese Bereiche sich durch Auto-Eutrophierung infolge fehlender 

Nutzung aus dem FFH-LRT 6190 heraus entwickelt haben, lässt sich aufgrund der geringeren 

Abgrenzungsgenauigkeit der früheren Erhebungen nicht eindeutig sagen. Es gilt aber 

ähnliches wie bei den anschließend behandelten Flaumeichen-Buschwäldern, dass nämlich 

ein prioritärer LRT einen nicht prioritären ersetzt hätte. Die Konsequenzen sind allerdings 

weniger kompliziert als bei den Flaumeichen-Buschwäldern, da es sich bei beiden LRT um 

artenreiche Trockenstandorte des Offenlandes handelt, in denen dieselben Maßnahmen 

umzusetzen sind. Insgesamt ergibt sich allerdings durch das (entstandene) Mosaik der beiden 

ineinandergreifenden LRT 6190 und 6240* ein sehr wertvolles und reich strukturiertes 

Biotopensemble , dass gerade für Wirbellose eine gesteigerte Lebensraumqualität bietet. 

Erhaltungsmaßnahmen 

¶ Entfernen von aufkommenden Flaumeichen, Hartriegelsträuchern, Ligustern und zu dicht 

stehenden Weißdorn- und Schlehengruppen. Die entfernten Gehölze müssen 

abtransportiert werden, um eine zusätzliche Eutrophierung der Flächen hintanzuhalten. 

¶ Damit ein strukturierter Offenlandcharakter, wie er für die vorkommenden gefährdeten 

Vogelarten des Projektgebietes von Bedeutung ist, zu ermöglichen, ist eine Wiederaufnahme 

der Beweidung zu empfehlen. Die Beweidungsintensität sollte eher gering sein, muss aber 

ohne Zufütterung erfolgen und von Anfang Juli bis Ende Oktober max. November anhalten. 

Um die Beweidungsintensität steuern zu können ist koppeln durchaus sinnvoll. 
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Abbildung 15: Lage der Bereiche des prioritären FFH-LRT 6240* - Osteuropäische Steppen im Nordteil des Projektgebietes. 

91H0* Flaumeichen-Buschwald 

Am Westhang haben sich um ältere Flaumeichen kleine Flaumeichenbuschwälder entwickelt, 

die nicht mehr als Baumgruppen oder Feldgehölze zu bezeichnen sind, sondern bereits dem 

prioritären LRT 91H0* zuzurechnen sind. Die Bestände sind licht und weisen einen 

Unterwuchs aus wärmeliebenden Sträuchern und Elementen der Halbtrockenrasen auf. 

Grundsätzlich ergibt sich bei diesem Lebensraumtyp ein Problem mit der Prioritätenreihung 

im Sinne des § 22 (3a) Bgld. Naturschutzgesetz, da hier sowohl Wiederherstellung als auch 

Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume gefordert ist, 

was sich bei den beiden Lebensraumtypen 91H0* und 6210 widerspricht. Rechtlich könnte 

argumentiert werden, dass es sich beim LRT 91H0* um den natürlichen Lebensraumtyp am 

Westhang handelt, der zudem als prioritärer LRT von größerer gemeinschaftlicher 

Bedeutung ist, als der (sekundäre) nicht-prioritäre LRT 6210. Andererseits in die Reihenfolge 

ƛƴ Ϡ нн όоŀύ α²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ǳƴŘ ²ŀƘǊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƎǸƴǎǘƛƎŜƴ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎǎȊǳǎǘŀƴŘŜǎάΣ ǎƻŘŀǎǎ 

argumentiert werden könnte der Fokus liege auf der Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes. 

Da eine vollständige Verwaldung des Westhanges allerdings den Lebensraumansprüchen 

gebietsrelevanter Vogelarten widerspricht ist als Ausweg, der sich uneinheitlichen 
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Forderungen des §22 (3a) die Erhaltung eines Mosaiks der beiden Lebensraumtypen 91H0* 

und 6210 anzustreben. 

Weiters sind Bestimmungen des Forstgesetzes zu beachten:  

§ 4.(1) Grundflächen, die bisher nicht Wald waren, unterliegen den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes im Fall 

2. der Naturverjüngung nach Erreichen einer Überschirmung von fünf Zehnteln ihrer Fläche 

mit einem Bewuchs von wenigstens 3 m Höhe. 

Daher ergeben sich auch unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Ausweisung als Wald 

zwischen der FFH-Feinkartierung und der Landesforstinspektion Burgenland (vgl. Abb.16-

17). 

Erhaltungsmaßnahmen 

¶ Selektives Zurückdrängen standortfremder Baumarten wie Robinie und Götterbaum 
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Abbildung 16: Ergebnisse der Feinkartierung am Westhang bezüglich der Verteilung der FFH-LRT 6210 und 91H0*. 

 

Abbildung 17: Ausweisung der Waldfläche der Landesforstinspektion Burgenland (hellgrün umrandet) am Westhang. 
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Daraus ergibt sich, dass in den als 6210 ausgewiesenen Flächen am Westhang innerhalb des von 

der Landesforstinspektion als Waldfläche ausgewiesenen Bereiches, im Anhang des Forstgesetzes 

1975 i.d.a.F. genannte Baumarten mit einer Höhe über 3 m nicht entfernt werden dürfen, wenn 

die Gesamtüberschirmung im als Waldfläche ausgewiesenen Bereich durch die Entnahme weniger 

als 50% beträgt. Bei den Baumarten des Anhangs handelt es sich im Gebiet um Feldahorn (Acer 

campestre), Spitzahorn (Acer platanoides), Hainbuche (Carpinus betulus), Mannaesche (Fraxinus 

ornus), Vogelkirsche (Prunus avium), Wildbirne ( Pyrus pyraster), Zerreiche ( Quercus cerris), 

Traubeneiche (Quercus petraea), Flaumeiche (Quercus pubescens), Speierling (Sorbus domestica), 

Elsbeere (Sorbus torminalis), Winterlinde (Tilia cordata) und Feldulme (Ulmus minor). 

Bezugnahme auf den Südteil des Projektgebietes αSt. Margarethener KƻƎŜƭά 

Im Südteil finden sich lediglich zwei FFH-LRT und zwar in einem größeren Ausmaß der LRT 6210- 

Trocken- und Halbtrockenrasen, sowie der LRT 6240* - Osteuropäische Steppen, wobei der FFH-

LRT 6240* in einem durchaus guten Erhaltungsgrad erhalten ist. Generell handelt es sich beim 

Südteil um einen geomorphologisch weniger stark differenzierten Bereich, in der auch aufgrund 

des geringen Besucherdruckes die Entfernung von Gebüschen bzw. die Beweidung der Fläche 

leichter umzusetzen ist, als im Nordteil der Fläche.  Grundsätzlich gelten dieselben 

Erhaltungsmaßnahmen wie im Nordteil. 

 

 

Abbildung 18: Ausweisung der FFH-LRT im zuge der Erstkartierung im Jahr 2009 
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Abbildung 19: Erhaltungsgrade im Zuge der Erstausweisung 2009 

 

Abbildung 20: Ausweisung von FFH-LRT im Südteil im zuge der Feinkartierung 2024 



KAPITEL 3. GEBIETSMANAGEMENT 

Seite 22 von 26 

 

Abbildung 21: Erhaltungsgrade der FFH-LRT  

 

Abbildung 22: Erhaltungsmaßnahmen im Südteil der Fläche 
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ΠЮШ~ċơŰċőůĲŰШƨŰĬШEƻċũƨŔĲƖƨŰŊШΞΜΞΡ 

ÖůƚĲƣǍƨŰŊШƻŸŰШ~ċơŰċőůĲŰШΞΜΞΡ 
Die Planung und Umsetzung der Maßnahmen erfolgte 2025 im laufenden fachlichen Austausch 

zwischen der Grundeigentümerseite (Esterhazy), dem Umweltdachverband und dem Büro AVL. 

Die Umsetzung orientierte sich an den in Kapitel 2 und 3 dargestellten Grundlagen und 

Zielsetzungen; die räumliche Verortung der Maßnahmenflächen und Teilbereiche erfolgt über die 

im Kapitel 3 dargestellten Karten und Abbildungen (ab Seite 13 Abb. 12 ff.). 

Die Entbuschungs- und Gehölzentfernungsmaßnahmen begannen auf der Südfläche am 

21.01.2025. Die Arbeiten wurden bis zum 28.02.2025 durchgeführt und anschließend im Hinblick 

auf die Brutvogelsaison vorläufig beendet. Methodisch erfolgte die Entnahme selektiv und händisch, 

insbesondere bei größeren Bäumen und Sträuchern. Maschinelle und flächigere Entbuschungen 

wurden vor allem dort eingesetzt, wo dies für die Umsetzung der Zauntrasse erforderlich war. 

Auf der Nordfläche am Westhang war die Umsetzung zusätzlich durch eine vorangegangene 

Waldfeststellung geprägt. Daraus ergab sich, dass in als Wald eingestuften Bereichen keine flächig 

starke Gehölzentnahme vorgesehen war, da dies forstrechtliche Konsequenzen (insbesondere 

Ersatzaufforstungen) nach sich ziehen könnte. Entsprechend wurden dort überwiegend 

Flaumeichen belassen und Gehölze nur selektiv entfernt; in jenen Westhangbereichen, die nicht als 

Wald gelten, erfolgte die Gehölzentnahme gemäß der im Managementplan dargestellten 

Maßnahmenlogik. 

Ursprünglich war nach der ersten Umsetzungsphase im Jänner und Februar 2025 eine weitere 

Entbuschungsphase im Herbst/Winter 2025 vorgesehen. Diese zusätzlichen Arbeiten konnten 

jedoch aus zeitlichen und personellen Gründen bis Projektende nicht mehr umgesetzt werden. 

Die nicht bearbeiteten Teilflächen (Offenlandflächen sowie Teilbereiche im Wald) werden in der 

entsprechenden Karte/Abbildung im Kapitel 3 ausgewiesen. 

Das bei der ersten Entbuschungsphase anfallende Schnittgut wurde zunächst auf der Fläche 

belassen; der Abtransport und die Entsorgung erfolgten im Dezember 2025.  

Die Beweidung wurde 2025 als erster Pilotdurchgang umgesetzt. Der Beweidungsstart erfolgte 

mit 12 Rindern am 30.09.2025 auf der Südfläche; am 21.10.2025 wurde die Herde auf die 

Nordfläche getrieben. Am 10.11.2025 wurde die Beweidung beendet. Dieser Pilotdurchgang 

diente insbesondere dazu, die organisatorischen Abläufe sowie die Infrastruktur unter 

Praxisbedingungen zu erproben; die fachliche Bewertung und die daraus abgeleiteten 

Empfehlungen werden im folgenden Evaluierungsteil bzw. im Managementplan ausgeführt. 

 






